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EineEuropäische
Sprachenrechtsreform!

Wir müssen die Europäische Union wet-
terfest machen. Vielsprachig in Einheit,
um Kurs zu halten in schwerer See:
Klimawandel, Katastrophenwirtschaft
mit Weltschuldenkrise und grünem
Paradigmenwechsel, Hegemonialkon-
flikte (USA/China), Nationalisierung
(Brexit, Polen, Ungarn). Die neue fran-
zösische EU-Ratspräsidentschaft setzt
dazu, bekräftigt durch die Assemblée
Nationale, die Sprachenfrage auf die
Agenda:Diversité etCitoyenneté.

Frankreichwirkt generalstabsmäßig prä-
pariert. Die Kommission „Mehrspra-
chigkeit und die französische Sprache in
Europa“ prägt einen mehrjährigen Akti-
onsplan, den das Ministére de l’Europe
et des Affaires étrangéres der EU-Rats-
präsidentschaft vorlegt. Gefördert wer-
den soll – auch für mehr Bürgernähe –
die Sprachenvielfalt in europäischen
Institutionen (Parlament, Rat, Kommis-
sion). Dort herrscht Englisch (bzw.
daraus umgangssprachlich deformiertes
„Globish“) als Arbeitssprache, d. h. in
rund 90% der Dokumente; kaum 4%
sind in Französisch, der Rest ist in
Deutsch oder einer der anderen 21Amts-
sprachen derUnion.

Offenbar eine gewaltige Schieflage.
Umso mehr, als Englisch „post Brexit“
nur noch rund1%Muttersprachler in der
Union repräsentiert und selbst einer

Rechtsgrundlage entbehrt. Denn Irland
brachte Gälisch in die EU, Malta sein
Maltesisch. Mit dem Austritt Großbri-
tanniens, das Englisch 1973 einbrachte,
mangelt der Vertrags- und Amtsspra-
chenstatus.Wir sindmithin –weithin un-
beachtet – im Umbruch. Ein Sprachen-
babel? Ein Sprachenrecht ist elementar
für rechtsstaatliches Handeln durch kla-
re Sprache. Darauf gründet jedes Recht,
wie John Locke zeitlos mahnt: „Where-
ever law ends, tyranny begins“ (Civil
Government, 1689).
Das gilt besonders für dasEuroparecht in
unserer vielsprachigen Gemeinschaft.
Was gilt, wo ist es begrenzt? Das betrifft
für Integration und Gleichheit grundle-
gend die Rechtsumsetzung in den Mit-
gliedstaaten und jeden Rechtsakt mit eu-
roparechtlichem Bezug. Praktisch för-
dern vielfältig Übersetzungsdifferenzen
in 24 Sprachen unkontrolliertes Rosi-
nenpicken im EU-Binnenmarkt („lan-
guage shopping“).Das läuft einer rechts-
staatlichen Gemeinschaft zuwider: Bür-
ger undUnternehmen tragenProzessrisi-
ko als Sprachenrisiko, das letztlich der
EuGH im Einzelfall erst nach Jahren
rechtsverbindlich klärenmag.
Allerdingswird auch beimEuGHmono-
lingual gearbeitet, traditionell weithin in
Französisch. Bezeichnend, dass gerade
Franzosen die Unterstützung des Ge-
richtshofsbei derAusbildung seinerMit-
arbeiter in französischer Sprache for-
dern. Im Übrigen betont die Mehrspra-
chigkeitskommission trefflich, dass die
europäischen Verträge die Mehrspra-
chigkeit zu einem Grundwert der Union
machenund schreibenMehrsprachigkeit
groß auf ihre Fahne. Praktisch sollen
z.B. mehr Quellentexte in Französisch
und Deutsch geschrieben werden, wäh-
rend eine informelle Grenze von 50%
fürQuellentexte in nur einer (dritten)Ar-
beitssprache (Englisch) gelten soll.
Klingt wie ein Kabinettstück französi-
scher Diplomatie, in dem auf Sicht die
anderen 50% auf Französisch zulaufen:
Dafür sorgt in den EU-Institutionen –
nicht nur im französischsprachigen
Raum (Brüssel, Luxemburg, Straßburg)
– konsequente Sprachen- und Personal-
politik der zahlenmäßig schon führenden
Franzosen (die seit 1959 einen Staatsse-

kretär für Frankophonie haben), wäh-
rend englische Muttersprachler gehen
und deutsche Repräsentanten mit ihrer
Muttersprache kaum wahrgenommen
werden. Ist der französische Ansatz
mehr, als strategisch zunächst das unge-
liebte Englisch zugunsten von Franzö-
sisch zurückzudrängen?

Geboten ist eine weiterführende Basis.
Mit der Sprachenregelung geht es um
den nachhaltig gestaltbaren Wohlstand
derUnion, umunsere Einheit als Rechts-
gemeinschaft in kultureller Vielfalt:
durch ein Referenzsprachensystem, in
dem das Europarecht in zwei Referenz-
sprachen rechtssicher gesetzt wird im
Kontext aller Amtssprachen der Mit-
gliedstaaten. So kann es bürgernah, klar
und gleich für jedermann – ohne die he-
gemonialeDominanz undVerkürzung in
nur einer Sprache –maßgebend etabliert
und praktiziert werden, insgesamt
rechtsstaatlich geordnet (Luttermann/
Luttermann, Sprachenrecht für die Euro-
päischeUnion, 2020).
Die Union würde damit ihren Werteka-
non (Art. 2 Satz 1 EUV) praktizieren,
ihre Identität und Handlungskraft stär-
ken. Als Gemeinschaft, die subsidiär
(Art. 5 EUV) rechtsklar fixiert von den
Mitgliedstaaten gefördert wird, um soli-
darisch im Innern und wettbewerbskräf-
tig in der Weltpolitik wirken zu können.
Sinnvoll transnationaler Kooperation
(Vernetzung) statt Solotanz gehört die
Zukunft durch angemessene, innovative
Entwicklung von Formen und Inhalten;
zur Vertiefung und Erweiterung (West-
balkanstaaten), die mit bisheriger Praxis
– pro Mitgliedstaat eine neue Vertrags-
und Amtssprache (gemäß der EU-VO 1/
1958) – scheitert.
Wohin steuern wir unsere Union?
Das Ziel ist gesetzt: Frieden undWohler-
gehen für die Bürger der Union (Art. 3
Abs. 1EUV).Grundlegend ist eineSpra-
chenrechtsreform. Rechtsstaatlich wie
demokratisch angezeigt sind dabei mit
kommunikativer Reichweite die spre-
cherstärksten Sprachen (Deutsch, Fran-
zösisch) als Referenzsprachen im Sys-
tem aller Sprachen. Für Einheit in Viel-
falt!Wannhandelnwir?

Die französische
Sprachinitiative stellt
die Notwendigkeit
einer Sprachreform
in der EU heraus
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